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 Veröffentlicht am 26.04.1983

Norm

ABGB §164a Abs1 Z2

ZPO §530 Z7 F7

Rechtssatz

Wenngleich § 164 a Abs 1 Z 2 ABGB nur von Umständen spricht, welche die Vermutung der Vaterschaft entkräften und

die der Kläger zur Zeit der Anerkennung nicht gekannt hat, während § 530 Z 7 ZPO die Wiederaufnahmsklage auch

zuläßt, wenn die Partei neue Beweismittel au>ndet oder zu benützen in den Stand gesetzt wird, muß doch auch die

Möglichkeit, die Vaterschaft durch eine erst nach erfolgtem Anerkenntnis mit Erfolg durchführbare erbbiologisch -

anthropologische Untersuchung zu entkräften, als tauglicher Anfechtungsgrund nach § 164 a ABGB anerkannt werden.
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